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Anregung Nr. 2012-00168



DER OBERBÜRGERMEISTER 
Dezernat II 
 
 
 

 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Bürgerhaushalt Münster - Anregung nach § 24 Gemeindeordnung NRW (Nr. 2012-00168) 
 
 
 
Beratungsfolge 
 

 

24.09.2013 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Sachentscheidung: 
Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nimmt den in der Begründung 
dargestellten Sachstandsbericht zur Kenntnis. Eine abschließende Entscheidung über den Zyklus 
des Bürgerhaushalts ist im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2015 zu treffen. Bei 
der Entscheidung ist die dann aktuelle Haushaltslage zu berücksichtigen. 
 
 
Begründung: 
Am 12. Dezember 2012 hat der Rat der Stadt Münster beschlossen, dass der Bürgerhaushalt 
Münster nur noch alle zwei Jahre durchgeführt wird (vgl. Vorlage Nr. V/0702/2012/1. Erg.). Dage-
gen wendet sich die Anregung nach § 24 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen mit der 
Nummer 2012-00168 (siehe Anlage), die der Rat am 6. Februar 2013 zur Kenntnis genommen und 
die Verwaltung um Vorprüfung gebeten hat (vgl. Vorlage V/0056/2013). Die Prüfungsergebnisse 
der Verwaltung werden im Folgenden dargestellt.  
 
In vielen Städten und Gemeinden ist momentan das grundsätzliche Bestreben festzustellen, Bür-
gerinnen und Bürger bzw. Einwohnerinnen und Einwohner stärker in die vorhandenen Diskussi-
ons-, Meinungsbildungs- und Abstimmungsprozesse einzubinden. Dabei experimentieren einige 
Städte und Gemeinden mit unterschiedlichen Instrumenten und Ansätzen. Es reift die Erkenntnis, 
dass es das eine Bürgerbeteiligungsinstrument nicht geben kann, sondern dass es unterschied-
lichste Ausprägungen selbst von gleichlautenden Instrumenten geben muss.  
 
So ist auch das Bürgerhaushaltsverfahren verschieden angelegt: in einigen Städten wird das Ver-
fahren als reines Informationsinstrument genutzt (Informationsveranstaltungen zum städtischen 
Haushalt), in anderen Städten als rein Internet basiertes Beteiligungsverfahren und in anderen 
Städten als komplexes Beteiligungsinstrument mit unterschiedlichen Informations-, Zugangs- und 
Beteiligungsmöglichkeiten. Das Verfahren in Münster gehört zur letztgenannten Kategorie und 
bedarf insofern entsprechender Vorbereitungs-, Durchführungs- und Nachbereitungsarbeit. Vor 
diesem Hintergrund sind der Vorschlag der Verwaltung und der anschließende politische Be-
schluss zu sehen, den Bürgerhaushalt in Münster nur noch jedes zweite Jahr durchzuführen. 
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Ein Vergleich von Bürgerhaushalten in anderen Städten Deutschlands kam zu dem Ergebnis, dass 
die überwiegende Zahl der dauerhaft stattfindenden Bürgerhaushaltsverfahren jährlich wiederholt 
wird. Jedoch gibt es auch Beispiele für Verfahren, die nicht jedes Jahr (z. B. weil der Haushalt als 
Doppelhaushalt beschlossen wird), aber gleichwohl bereits mehrfach durchgeführt wurden. Zu 
nennen sind an dieser Stelle die Verfahren in 
- Solingen („Solingen spart!“) (2010, 2012) 
- Köln (2008, 2010, 2012, 2013) 
- Wuppertal (2011, 2013). 
 
Hinzu kommt in Münster der Aspekt, dass der Verzicht auf das Bürgerhaushaltsverfahren in jedem 
zweiten Jahr finanziellen Erwägungen geschuldet war. Vor dem Hintergrund der schwierigen 
Haushaltslage hatten Verwaltung und Politik 2012 diese Veränderung vorgeschlagen bzw. be-
schlossen. Zwar scheint der Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2014 etwas besser auszu-
fallen (der Haushalt weist im Entwurf einen Planüberschuss aus), jedoch ist in den Folgejahren 
2015 bis 2017 aus heutiger Sicht wieder mit deutlichen Defiziten zu rechnen. Deshalb empfiehlt die 
Verwaltung, die weitere Haushaltsentwicklung abzuwarten und eine Entscheidung über die Fort-
führung des zweijährlichen Zyklus erst mit der Verabschiedung des Haushalts 2015 (voraussicht-
lich im Dezember 2014) zu treffen. Denn: Im Haushaltsjahr 2015 sind aktuell keine Finanzmittel für 
die Durchführung eines Bürgerhaushaltsverfahrens eingestellt. Somit wären die Haushaltsberatun-
gen zum Haushaltsplan 2015 im Herbst 2014 der geeignete Zeitpunkt, erneut über den Zyklus des 
Bürgerhaushalts zu entscheiden. 
 
Grundsätzlich kann diese Entscheidung in beide Richtungen fallen: Für einen jährlichen Bürger-
haushalt oder für den regelmäßigen Wechsel zwischen Bürgerhaushaltsjahr und bürgerhaushalts-
freiem Jahr. Bei Letztgenanntem kann die Verwaltung den in der Anregung aufgezeigten Hinweis 
nachvollziehen, dass ein Entkoppeln des Bürgerhaushalts vom Haushaltsverfahren von den Bür-
gerinnen und Bürgern bzw. Einwohnerinnen und Einwohnern nicht nachvollzogen werden kann. Es 
schließt sich die Frage an, wie das „bürgerhaushaltsfreie“ Jahr genutzt werden kann, um das 
Thema Bürgerhaushalt präsent zu halten. In diesem Jahr hat der Beirat des Bürgerhaushalts 
Münster gemeinsam mit der Verwaltung über mehrere Umfragen (Bürgerumfrage 2013 sowie zwei 
Online-Umfragen, vgl. Vorlage V/0677/2013) den Bürgerhaushalt in der Öffentlichkeit „gehalten“. 
Es kann aber bereits heute gesagt werden, dass sich solche Umfragen nicht für eine regelmäßige 
Wiederholung alle zwei Jahre eignen. 
 
Sollte es auch zukünftig bei dem Beschluss bleiben, jedes zweite Jahr ohne Bürgerhaushalt zu 
bestreiten, wäre zu überlegen, ob im bürgerhaushaltsfreien Jahr beispielsweise über Informations-
veranstaltungen zum städtischen Haushalt die Möglichkeit eröffnet wird, Haushaltsthemen ge-
meinsam mit der Bevölkerung zu erörtern. 
 
Zum weiteren Verfahren: 
Die Verwaltung wird die Anregung Nr. 2012-00168 als Haushaltsantrag in die Etatberatungen im 
Herbst 2014 geben. Der Eingeber der Anregung wird über das weitere Verfahren informiert. 
 
 
In Vertretung 
 
 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer 
 
Anlage: Anregung nach § 24 Gemeindeordnung NRW Nr. 2012-00168 
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Talant e.V Borkenfeld 6 48161 Münster 

 

Bankverbindung: IBAN: DE03400501500135230324 BIC: WELADED1MST Sparkasse Münsterland Ost 
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Talant Münster  e. V.  Borkenfeld 6  D-48161 Münster 

 
 
 
Stadt Münster 
Der Oberbürgermeister 
Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle 
Angelegenheiten 
z.Hd. Frau Ximena Meza Correa-Flock 

Ludgeriplatz 4-6 
 
48151 Münster 
 
 
 
                                                                                                                      Münster, 13.11.2014  
 
Sehr geehrte Frau Correa-Flock, 

 
vielen Dank für das Gespräch vom 12.11.14. 
Für die Anmietung von Räumlichkeiten in dem Gebäude der Internationalen Schule, Gronowskistr. 1, 
48161 Münster stehen zwei Alternativen zur Auswahl wir haben uns für die Alternative 1 entschieden 
(kleinere Variante). 
 

Alternative 1:  ca. 151,13 m² monatl. Mietpreis 1.380,00 € zzgl. Nebenkosten 340,00 € 
 
Die Mietkaution kann über eine Bankbürgschaft geleistet werden. 
 
Siehe Anlage Grundriss Staffelgeschoß und Mietpreisberechnung der LEG. 
 

Im nächsten Jahr 2015 wird TALANT zusätzlich zu den bestehenden Kursangeboten und den in 
diesem Jahr begonnen “Internationalen Projekten“, das Angebot an internationalen Projekten 
erweitern. In diesem Jahr wurde u.a. ein Schüleraustausch mit Schülern und Schülerinnen aus 
Rjasan/Russland  begonnen. Die Kinder aus der Partnerstadt werden im Dezember 2014 Münster für 
eine Woche besuchen. Im nächsten Jahr ist geplant, dass Kinder aus Münster Rjasan besuchen. 
 

Ein weiteres Wettbewerb Projekt  ist „das Internationale Matrjoschka – Projekt“ in St. Petersburg, 
hierbei geht es um 47 Länder, die sich durch die Puppe vorstellen (Größe der Puppe 90cm), 
siehe Anlage Foto sowie Entwürfe für die Gestaltung der Puppe. 
 
Im Jahr 2013 hat TALANT in Kooperation mit dem Moskauer Staatsmuseum von S. Esenin  eine 
Ausstellung „Alle Dichter sind vom gleichenBlut…“(S. Esenin und H.Heine: Kreative 

Wechselbezeichnungen“) in Münster organisiert. Anlage Presseartikel, Fotos. 
 
TALANT hat mit den Kindern bereits 2010 und 2014 an internationalen Malwettbewerben 
teilgenommen, siehe Zeitungsartikel. 
 
Im September 2014 haben zwei Jugendliche von TALANT an einem Theaterprojekt in ST. Peterburg 

teilgenommen. S. bitte Fotos 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 

 
 
Natalia Krukov 

Borkenfeld 6, 48161 Münster 
Tel.: +49(0)251-144 76 89-2 
Fax: +49(0)251-144 76 89-4 

Mob.: +49(0)1573-72 61 510 
e-Mail: talantev@gmail.com 
Web: talant-ev.de 

mailto:talantev@gmail.com


          

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          20.11.2014 
          
Dez. V /  V/MIA - Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten -   
      
Antragsteller: „Talant e. V.“ INTERKULTURELLES ZENTRUM 
Antragsdatum: 08.10.2014 (Anregung Nr. 2014 -00175) 
Kategorie: Anregung Nr. 2014-00175  des Vereins „Talant e. V.“ gemäß § 24 

Gemeindeordnung  

Inhalt: Antrag des Vereins „Talant e. V.“ auf einen langfristigen Zuschuss zu 
den geplanten  Mietkosten durch die Stadt Münster für das Jahr 2015  
 

  
Beantragter  Zuschuss: 
 
Insgesamt   monatlicher Mietzins laufende Nebenkosten  
20.640,00 € davon 1.380,00 340,00 
    
 
Sachverhalt: 
 
Der Verein „Talant e.V.“ ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 2009 in den unterschiedlichen Be-
reichen der Interkulturellen Arbeit agiert und einen wichtigen stadtgesellschaftlichen Beitrag für 
unsere Stadt leistet.  
 
„Talant e. V.“ ist vorwiegend im Stadtteil Gievenbeck eingebettet, der bei einer wohnberechtigten 
Bevölkerung von insgesamt 21.074 mit 6.457 Menschen (mithin 30,6 %)1 einen hohen Anteil an 
Einwohner/inn/en mit Migrationsvorgeschichte aufweist.  
 
Die Angebote des Vereins stellen eine gute Ergänzung zu den bereits bestehenden Angeboten im 
Stadtteil Gievenbeck dar. Er kooperiert u. a. mit dem Fachwerk Münster und dem Mehrgeneratio-
nenhaus und Mütterzentrum e.V. (MuM). 
 
„Talant e. V.“ setzt sich gemäß seiner Satzung und seines Antrages für Integration, Erziehung, 
Bildung und Kultur ein. Der Verein bietet seit seiner Gründung zahlreiche Angebote zur Umsetzung 
seiner Ziele an. Die im Antrag beigefügten Unterlagen belegen seine außerordentliche, quantitativ 
und qualitativ herausragende Arbeit. Die Zielgruppen sind Kinder, Jugendliche und Familien; neu-
erdings aber auch Senior/inn/en. 
 
Ab 2014 ist ein neues Arbeitsfeld “Internationale Projekte“ hinzugekommen. Gestartet wird das 
Modellprojekt mit einem im Dezember geplanten Schüler/innenaustausch aus der Partnerstadt 
Rjasan/Russland. Für 2015 ist eine Erweiterung des Angebotes vorgesehen. 
 
Um seiner Tätigkeiten und dieser Angebotserweiterung gerecht zu werden, hat sich der Verein für 
die kommende Saison die Anschaffung eigener Räumlichkeiten als Ziel gesetzt.  
Bislang erfolgt die Arbeit des Vereins u. a. in den Räumen des städtischen Stadtteilhauses „La 
Vie“.  
 
Mit dem vorliegenden Antrag bittet der Verein um die Bewilligung von Mietzuschüssen für die An-
mietung von Räumlichkeiten in dem Gebäude der Internationalen Schule, Gronowskistr. 1, 48161 
Münster, einem ca. 151,13 m² großen Mietobjekt im Stadtteil Gievenbeck (siehe Anlage 5 Grund-
riss Staffelgeschoss und Mietpreisberechnung der LEG). 
 
Die Antragssumme ist im Antrag vom 08.10.2014 zunächst nicht genannt worden. Diese wurde 
nach Rücksprache mit dem Verein am 13.11.14 nachgereicht und mit einem monatlichen Mietzins 

                                                           
1 Quelle: SMS – Statistik für Münsters Stadtteile 2013. 



in Höhe von EUR 1.380,00 zzgl. Nebenkosten in Höhe von EUR 340,00 beziffert. Per anno beläuft 
sich der gesamte Mietzins auf EUR 20.640,00 €. 
 
 
 
Stellungnahme/Hinweis der Verwaltung: 
 
Der Antrag von „Talant e.V.“ ist aus Sicht von V / MIA aus dem inhaltlichen Zusammenhang her-
aus zu befürworten. Der Verein leistet wertvolle, unterstützenswürdige Beiträge für die Stadtgesell-
schaft. 
 
Allerdings ist zu berücksichtigen, welche mittel- und langfristigen Auswirkungen für die Verwaltung 
durch eine positive Bescheidung des Antrages entstehen.  
 
Die Befassung und Bewilligung des Antrages ist vor dem bestehenden Gesamtzusammenhang der 
MSO-Landschaft in Münster zu würdigen. Danach ist zu bedenken, dass ein Großteil (ca. 80 %) 
der Organisationen über keine eigenen Räumlichkeiten verfügen.2 Künftige Anfragen auch anderer 
MSO´s für Mietzuschüsse sind sehr wahrscheinlich, zumal nach einer einmal erfolgten Antragsbe-
willigung. Ob die einzelnen Anträge dann ihrerseits ebenso förderwürdig wären - wie der vorlie-
gende Antrag - müsste dann jeweils noch überlegt werden. 
 
Aus dieser Gesamtperspektive betrachtet - respektive des Ziels auf langfristige Sicht die    
Migrant/inn/enorganisationen als Kooperationspartner der Integrationsarbeit zu stärken - muss es 
einerseits darum gehen, angemessene und nachhaltige Ressourcen zu schaffen, die geeignet 
sind, den einzelnen Verein, aber auch der gesamten MSO-Landschaft eine langfristige Perspektive 
zu bieten. Andererseits muss indes auch auf eine gerechte Verteilung der jeweils zur Verfügung 
stehenden Ressourcen geachtet werden. 
 
In diesem Zusammenhang ist möglicherweise der Zeitpunkt gekommen, an die wiederholten Anre-
gungen zu einem „Haus der Kulturen“ anzuknüpfen. Ein „Haus der Kulturen“ könnte als zentrale 
Anlaufstelle für alle interessierten Migrant/inn/enselbstorganisationen in Münster fungieren und 
einen entscheidenden Anstoß zu einer neuen kommunalen Gesamtstrategie für die Schaffung in-
tegrativer Partizipationsstrukturen in einem Münster der Vielfalt bieten. 
 
Für den vorliegenden Antrag ergibt sich unter Heranziehung der genannten Aspekte die Befürwor-
tung eines Zuschusses, allerdings nur zu einem angemessenen Anteil. 
 
 
 

                                                           
2 Quelle: Studie „Migrantenselbstorganisationen in Münster“, 2009 sowie aktuelle Informationen der MSO-Datenbank. 




